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Vollzug des Baugesetzbuches; 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Am Westheimer Weg“ der Ortsgemeinde 
Schwegenheim; 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs.1 BauGB ergeben sich aus was-

ser- und abfallwirtschaftlicher Sicht sowie aus Sicht des Bodenschutzes folgende An-

merkungen, die in der weiteren Bauleitplanung zu berücksichtigen sind. 

 

1. Wasserwirtschaft 

 

▪ Festgesetzte oder in Aussicht genommene Wasserschutzgebiete werden durch 

den o.g. Bebauungsplan nicht berührt. 

 

▪ Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind keine Gewässer oder 

Überschwemmungsgebiete vorhanden 
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Niederschlagswasserbewirtschaftung 

 

Die derzeitigen Ausführungen zum Thema Wasser in den vorgelegten Unterlagen 

sind unzureichend. Außer dem Verbot von Schottergärten sind weder in der Be-

gründung noch in den textlichen Festsetzungen ausreichende Bemühungen er-

kennbar den lokalen Wasserhaushalt zu erhalten. Es werden auch keine weiteren 

Aussagen dazu getroffen, was mit weiterem überschüssigem Niederschlagswas-

ser geschehen soll. 

 

Als übergeordnete Zielsetzung aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind Veränderun-

gen des natürlichen Wasserhaushaltes durch Siedlungsaktivitäten in mengenmä-

ßiger und stofflicher Hinsicht so gering zu halten, wie es technisch, ökologisch und 

wirtschaftlich vertretbar ist. 

 

Der Wasserhaushalt im bebauten Zustand soll dem unbebauten Referenzzustand 

möglichst nahekommen. Die Wasserbilanz für den Referenzzustand ist deshalb 

als Zielvorgabe festzulegen. 

 

Für Entwässerungskonzepte bedeutet dies vor allem den möglichst weitgehenden 

Erhalt von Vegetation (Verdunstung) und Flächendurchlässigkeit (Verdunstung, 

Versickerung, Grundwasserneubildung). 

Damit kann der oberflächige Abfluss gegenüber ableitungsbetonten Entwässe-

rungskonzepten (deutlich) reduziert und an den unbebauten Zustand angenähert 

werden. Auf die Leitlinien zur Integralen Siedlungsentwässerung (Erhalt lokaler 

Wasserhaushalt: Niederschlag → Verdunstung – Infiltration – Abfluss) nach DWA-

A 100 (12/2006) sowie auf die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102, Teil 1-4 

(12/2020 – 03/2022) wird hingewiesen. 

Die Verdunstung ist hierbei zur neuen, zentralen Komponente geworden, um den 

natürlichen Wasserkreislauf möglichst vollständig wiederherzustellen. 

 

Im Zuge der Erstellung des Konzeptes zur Niederschlagswasserbewirtschaftung 

ist eine gesamtheitliche Lösung zu entwickeln, die durch verstärkte Verdunstung 

die natürliche Wasserbilanz wiederherstellt. 

 

Es ist eine Wasserbilanz nach Ziff. 5.3.3 des DWA Merkblattes M102-4 zu erstellen 

und geeignete Maßnahmen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung zu wählen 

und rechtlich langfristig abzusichern. 

 

Die Wasserbilanz ist im Rahmen der Beteiligung nach §4 Abs. 2 BauGB vorzule-

gen 
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▪ Sturzfluten/Hochwasservorsorge: 

 

Nach den aktuellen Sturzflutgefahrenkarten zeigt sich bei außergewöhnlichen 

Starkregenereignissen (Dauer 1 h, 40-47 mm ≙ einer Jährlichkeit von n = 0,01 = 

100 jährlich), dass die Flächen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes tlw. 

überflutet werden, die Wassertiefen reichen von 5 cm bis punktuell max. < 50 cm. 

 

Dies ist im Zuge der weiteren Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

 

Die aktuellen Sturzflutgefahrenkarten sind unter folgendem Link abrufbar: 

 

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkar-

ten/sturzflutkarte 

 

2. Abfallwirtschaft / Bodenschutz 

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich laut aktuellem Erfassungs-

stand des Boden-Informationssystems Rheinland-Pfalz, Bodenschutzkataster (BIS-

BoKat) keine bodenschutzrelevanten Flächen. 

Jedoch können sich im Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes mir nicht bekannte 

und daher nicht erfasste Bodenbelastungen / schädliche Bodenveränderungen, Alt-

standorte / Verdachtsflächen und / oder Altablagerungen befinden. 

Sollten sich Hinweise auf abgelagerte Abfälle (Altablagerungen), stillgelegte Anlagen, 

bei denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde (Altstandorte) oder 

gefahrverdächtige Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen wie z.B. Schadstoffverun-

reinigungen (Verdachtsflächen), Bodenverdichtungen oder -erosionen (schädliche Bo-

denveränderungen) ergeben, so ist umgehend die Struktur- und Genehmigungsdirek-

tion Süd - Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Neustadt zu 

informieren und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

 

Abbruchmaterialien 

 

▪ Eventuell Anfallendes Abbruchmaterial ist ordnungsgemäß und schadlos zu entsor-

gen. Schadstoffhaltige Bauabfälle sind dabei von verwertbaren Stoffen getrennt 

voneinander zu halten. 

 

  

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte
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Hinweise 

 

Des Weiteren bitten wir Sie die Hinweise zum Bebauungsplan wie folgt zu ergänzen: 

 

Auffüllungen im Rahmen von Erschließungen: 

 

▪ Beim Auf- und Einbringen von Materialien in die durchwurzelbare Bodenschicht 

sowie deren Herstellung und beim Auf- und Einbringen von Materialien unterhalb 

und außerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht ist die Bundes-Bodenschutz- 

und Altlastenverordnung (neue Fassung) zu beachten. 

 

▪ Beim Verwerten von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken ist 

die Ersatzbaustoffverordnung zu beachten 

 

Grundwasser 

 

▪ Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit 

Grundwasserfreilegungen (Temporäre Grundwasserhaltung) gerechnet werden 

muss, bedürfen gem. § 8 ff Wasserhaushaltsgesetz (WHG) der Erlaubnis, welche 

rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme bei der Unteren Wasserbehörde zu beantra-

gen ist. 

 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
 
 
 
 

Judith Hark 
 


